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Geltendes Recht Arbeitsversion

Nachtrag X zur Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004

I.

Der Erlass SRS 111.1 (Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004) (Stand 1. Janu-
ar 2021) wird wie folgt geändert:

Art.  42
bb) Grundstücksgeschäfte und weitere Finanzbefugnisse

1 Der Stadtrat beschliesst ferner über:

1. den Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens mit einem Wert bis und mit 
CHF 500‘000; ferner von Grundstücken mit einem Wert von über CHF 500‘000 
bis und mit CHF 6'000'000, unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Liegen-
schaftenkommission;

2. den Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens mit einem Wert bis und 
mit CHF 500'000; ferner von Grundstücken mit einem Wert von über 
CHF 500'000 bis und mit CHF 1'000'000, unter Vorbehalt der Zustimmung 
durch die Liegenschaftenkommission;

3. die Erteilung entgeltlicher Baurechte auf Grundstücken mit einem angenomme-
nen Wert bis und mit CHF 500'000; ferner auf Grundstücken mit einem ange-
nommenen Wert von über CHF 500'000 bis und mit CHF 1'000'000, unter Vor-
behalt der Zustimmung durch die Liegenschaftenkommission;

4. die Gewährung von Darlehen und die Übernahme von Beteiligungen bis und 
mit CHF 750'000, wenn sie hinsichtlich Sicherheit und Ertrag den allgemein an-
erkannten kaufmännischen Grundsätzen entsprechen;
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5. die Bereitstellung des für die Zahlungsbereitschaft der Stadt erforderlichen 
Fremdkapitals;

6. die Anlage kurzfristig nicht benötigter flüssiger Mittel;

7. die gesamte Beschaffung von Energie im Rahmen des Versorgungsauftrags 
der Stadtwerke (ausgenommen via Beteiligungen oder die Gewährung von Dar-
lehen).

7. Aufgehoben.

Art.  46
3. Unternehmen
a) Grundsatz

Art.  46
3. Unternehmen

1 Städtische Unternehmen sind: 1 Unselbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen sind:

1. Kehrichtheizkraftwerk;

2. Stadtwerke; 2. Aufgehoben.

3. Verkehrsbetriebe.

2 Der Stadtrat erlässt die Gebührentarife im Rahmen der Unternehmensregle-
mente.

2 Selbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen sind:

1. Pensionskasse der Stadt St.Gallen;

2. St.Galler Stadtwerke.

3 Die Stadt kann sich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben an öffentlich- oder pri-
vatrechtlichen Unternehmen beteiligen.

Art.  46bis

b) Stadtwerke
Art.  46bis Aufgehoben.

1 Die Stadtwerke versorgen die Stadt mit Energie und Wasser. Die Einzelheiten 
regelt das Unternehmensreglement. Es kann den Versorgungsauftrag weiter aus-
dehnen bzw. den Stadtrat hierzu ermächtigen.
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2 Delegiert der Stadtrat seine Kompetenz gemäss Art. 42 Ziff. 7 GO, so erlässt er 
Vorgaben zur Begrenzung und Überwachung der Risiken und regelt die Aufsicht 
über deren Einhaltung.

II.

          Keine Fremdänderungen.

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Referendum. Er bedarf der Ge-
nehmigung des zuständigen Departements.

Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.

St.Gallen, ...

Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Jacqueline Gasser-Beck
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke


